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I. Einleitung

1. Einführung und Untersuchungsgegenstand

Seit jeher stehen die evangelische Diakonie1 und der deutsche Sozialstaat in
wechselvoller Beziehung zueinander. Waren die Verbindungen zu Beginn des
20. Jahrhunderts noch lose, so ist die Diakonie Deutschland heute als so-
genannter Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege fest in das System öf-
fentlicher Daseinsvorsorge eingeflochten. Ihre angeschlossenen Einrichtungen
und Dienste2 erbringen ebenso wie die der weiteren großen Wohlfahrtsver-
bände soziale Leistungen auf Grundlage der verschiedenen Sozialgesetzbücher
und erhalten für ihre Arbeit Zuschüsse sowie eine Kostenerstattung durch die
öffentliche Hand oder durch die Sozialversicherungen. Dieses Verhältnis zwi-
schen freiwilliger sozialer Arbeit und dem sozialen Staat, das auch als Ausdruck
bzw. Anwendung des Subsidiaritätsprinzips verstanden wird, blickt in der Bun-
desrepublik Deutschland auf eine lange Tradition zurück: Die ersten recht-
lichen Grundlagen für die heute auf vielen Ebenen enge Zusammenarbeit wur-
den bereits in der Weimarer Republik gelegt.

Auch wenn insbesondere die fortschreitende Ökonomisierung des Sozial-
bereichs seit den 1990er Jahren die vor allem in der Bonner Republik erprobten
Strukturen verändert hat und die freien Verbände stärker im Wettbewerb mit
gewinnorientierten Unternehmen stehen, ist ihre Relevanz weiter hoch. Allein
unter dem Dach der Diakonie Deutschland arbeiten bundesweit rund 600.000

1 Soweit nicht anders erklärt, ist mit diesem Sammelbegriff die gesamte Vielfalt des sozia-
len Dienstes der deutschen evangelischen Kirchen und auch der einzelnen Christinnen und
Christen gemeint, unabhängig von ihrer Organisationsform. Die institutionalisierte Diakonie
auf Bundesebene, also heute die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband als
Teilwerk des Diakonischen Werkes Diakonie und Entwicklung, ist nur organisatorische Aus-
drucksform dieser Diakonie. Auf die institutionalisierte Diakonie auf Bundesebene wird in
dieser Arbeit in ihrer jeweils geltenden Bezeichnung verwiesen. Zur Vereinfachung wird aller-
dings der 1957 gegründete Dachverband Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der ab 1965 schon vermehrt die Bezeichnung Diakonisches Werk trug,
verkürzt als Innere Mission/Hilfswerk bezeichnet. Dabei orientiert sich die Deklination an der
Inneren Mission, es wird also zum Beispiel von der Inneren Mission/Hilfswerk gesprochen.

2 Die Diakonie Deutschland ist ein Dachverband. Die selbstständigen Träger der sozialen
Angebote werden üblicherweise über die Landes- und Fachverbände vertreten, die dem Dach-
verband angehören.



hauptamtliche sowie etwa 700.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, maßgeblich in der Alten-, Kranken-, Behinderten- sowie der Kinder-
und Jugendhilfe.3 Rund440Krankenhäuser undTageskliniken, 2.770Alten- und
Pflegeheime und fast 9.000 Kindertageseinrichtungen gehören zum sozialen
Dienst der evangelischen Kirche4, der ebenso wie der katholische Caritasver-
band einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist. Formal und im eigenen
Selbstverständnis ist die Diakonie Deutschland ein unabhängiger Verband in
der Tradition der christlichen Nächstenliebe, gleichzeitig nehmen die evangeli-
schen Einrichtungen und Dienste öffentliche Aufgaben wahr und sind eng in
das sozialstaatliche Netz eingebunden.5

Diese enge Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen und der freien sozia-
len Arbeit mit ihren rechtlichen Besonderheiten scheint so sehr zum Struktur-
merkmal des bundesdeutschen Sozialsystems zu gehören, dass ihre Existenz
selten infrage gestellt wird. Dabei waren die rechtlichen Bestimmungen über
die Zusammenarbeit anfangs umstritten. Mit dem Reichsjugendwohlfahrts-
gesetz6 (RJWG) zog der Gesetzgeber die Wohlfahrtsverbände 19227 unter der
Voraussetzung ihrer Zustimmung zur Mitwirkung in der Jugendhilfe heran. In
der Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht (RFV) zwei Jahre später wurde
weiterführend die Delegation einzelner Aufgaben an die freien Verbände – zu
denen der damalige Centralausschuss der Inneren Mission der deutschen evan-
gelischen Kirche zählte – ermöglicht. Festgehalten war in der RFV außerdem,
dass die öffentlichen Träger der Sozialhilfe „eigene Einrichtungen nicht neu
schaffen [sollten], soweit geeignete Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
ausreichend vorhanden“8 waren. Das Reich verpflichtete die Behörden in den
Ländern und Gemeinden9 mithin zur Zurückhaltung, sofern sozial- oder ju-
gendpolitische Aufgaben in adäquaten Einrichtungen erbracht werden konn-
ten, die freie Träger aus intrinsischer Motivation und ohne staatlichen Auftrag
betrieben.

Im Zuge der Neuordnung des Sozialhilferechts und einer Novelle des RJWG
im Jahr 1961 wurden diese Regelungen wieder aufgegriffen, ausgeweitet und
um eine finanzielle Unterstützung der freien Verbände ergänzt. Unter anderem
erstreckte sich der Vorrang der freien Träger der Sozial- und Jugendhilfe bei der

2 I. Einleitung

3 Vgl. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (Hrsg.): Die Zahlen 2018,
S. 5.

4 Vgl. ebd., S. 9–15.
5 Vgl. Schmid/Mansour:Wohlfahrtsverbände, S. 244 f.
6 RJWG vom 9. Juli 1922, RGBl. I, S. 633–647.
7 In Kraft trat das Gesetz mit Verspätung 1924.
8 Vgl. §5 Satz 4 RFV vom 13. Februar 1924, RGBl. I, S. 100–107.
9 Träger der Sozialhilfe waren nach der RFV die Landes- und Bezirksfürsorgeverbände, die

ebenso wie die durchführenden Behörden von den Ländern bestimmt wurden. Vgl. §§2 u. 3
RFV vom 13. Februar 1924, RGBl. I, S. 100–107.



Bereitstellungen von Einrichtungen nun nicht mehr nur auf bestehende, son-
dern auch auf neu zu schaffende Angebote. Die neuen Bestimmungen im Bun-
dessozialhilfegesetz10 (BSHG) und dem nun unter dem Namen Jugendwohl-
fahrtsgesetz11 (JWG) geführten Jugendhilferecht musste die unionsgeführte
Bundesregierung gegen den massiven Widerstand der Oppositionsparteien
durchsetzen. Zu groß waren die ordnungspolitischen und weltanschaulichen
Differenzen hinsichtlich des Verhältnisses der öffentlichen zu den freien Trä-
gern, das nun zunehmend unter dem Stichwort der Subsidiarität staatlicher
Tätigkeit verhandelt wurde. Der Streit wurde bis vor das Bundesverfassungs-
gericht getragen, das die beanstandeten Vorschriften im Jahr 1967 zwar für
verfassungskonform erklärte, insgesamt aber ein kompromisssuchendes bis
ausweichendes Urteil fällte.12

Auch wenn heute vornehmlich der Ökonomisierungskomplex präsent ist13,
bleibt die Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen und den freien Trägern
wichtiges Strukturmerkmal bundesdeutscher Sozialstaatlichkeit, dessen
Grundlagen fast einhundert Jahre alt sind. Subsidiarität ist noch immer ein
Schlüsselbegriff, der regelmäßig in sozialpolitischen Debatten angebracht wird.
Er berührt grundlegende sozialethische Vorstellungen über das Verhältnis zwi-
schen dem Staat und der Gesellschaft, beschreibt in vermeintlicher Eindeutig-
keit historische Entwicklungen und dient als Argumentationshilfe in Diskus-
sionen in Finanzierungs- und Zuständigkeitsfragen.14 Der Subsidiaritätsbegriff
taucht auf in Theorie und in der Praxis, wenn Kirchen, Wohlfahrtsverbände,
private Träger, Städte und Gemeinden vor der Herausforderung stehen, die
gesellschaftlichen, finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen mit einer
modernen sozialen Arbeit vor Ort in Einklang zu bringen.15 Besonders heraus-
fordernd ist dies in Situationen, in denen eine schnelle Reaktion nötig ist wie
bei der Unterbringung und Versorgung einer hohen Zahl an Asylsuchenden.16
Oder wenn die Aufgaben wirtschaftlich schwache Kommunen organisatorisch
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10 BSHG vom 30. Juni 1961, BGBl. I, S. 815–841.
11 JWG vom 11. August 1961, BGBl. I, S. 1206–1219.
12 Vgl. BVerfGE Bd. 22, Urteil vom 18. Juli 1967.
13 Siehe dazu: Schroeder: Wohlfahrtsverbände. Fragen der Rationalisierung, Effizienz-

steigerung und des Wettbewerbs stehen stets auch im Zusammenhang mit anderen Heraus-
forderungen wie der Einbindung in die Regeln der Europäischen Union und allgemein der
Position der konfessionellen Wohlfahrtspflege in einer zunehmend kirchlich nicht gebun-
denen Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sind außerdem die jüngeren Urteile zum kirch-
lichen Arbeitsrecht von hervorgehobener Bedeutung. Siehe etwa die Entscheidung zur Kün-
digung eines Chefarztes in einem katholischen Krankenhaus: Urteil des II. Senats des Bundes-
arbeitsgerichts vom 20. Februar 2019.

14 Diese Aspekte verbindend: Neher:Wunsch- und Wahlrecht, S. 3.
15 Ein Beispiel aus dem Bereich der Altenhilfe: Schulte: 1.000 Plätze.
16 Siehe weiterführend: Schroeder/Kiepe: Konfliktpartnerschaft, insb. S. 178–180.



und finanziell insgesamt sehr beanspruchen, wie beim massiven Ausbau von
Kindertageseinrichtungen.17

Im Wissen um die heutigen Debattenschwerpunkte untersucht die vorlie-
gende Studie die Positionierung der Diakonie zu dieser Verhältnisbestimmung
zwischen der freien Wohlfahrtspflege und dem Sozialstaat und den Einfluss
evangelischer Akteurinnen und Akteure auf die relevanten Gesetzgebungspro-
zesse in der bundesdeutschen Zeitgeschichte. Denn die Haltung der evangeli-
schen Seite18 ist aus historischer Perspektive bisher nicht nur kaum beachtet
worden, sondern auch erklärungsbedürftig. Der Subsidiaritätsgedanke bzw. das
enger gefasste Subsidiaritätsprinzip haben zwar vielfältige ideengeschichtliche
Ursprünge, werden aber heute und wurden auch schon in der Bonner Republik
maßgeblich mit der katholischen Soziallehre und der päpstlichen Sozialenzy-
klika Quadragesimo anno19 aus dem Jahr 1931 in Zusammenhang gebracht.20
Somit ist zunächst erstaunlich, dass sich evangelische Akteurinnen und Akteu-
re im Ergebnis für die wegweisenden und bis heute nachwirkenden Bestim-
mungen im BSHG und JWG einsetzten, die als Ausdruck bzw. Anwendung
des Subsidiaritätsprinzips verstandenwerden, das wiederum von der zeitgenös-
sischen evangelischen Theologie ebenso wie von Verantwortlichen auf dem
Feld der evangelischen Verbands- und Sozialarbeit abgelehnt oder zumindest
mit Skepsis betrachtet wurde.21 Hier setzt die Arbeit an und untersucht den
Zusammenhang zwischen der evangelischen Position und dem Subsidiaritäts-
gedanken. Sie löst sich dabei aber zunächst von einem Fokus auf das Subsidia-
ritätsprinzip, da es gerade dieser ist, der oft den evangelischen Anteil an den
Debatten über die genannten Vorschriften in den Sozialgesetzen überdeckt.22
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17 Maßgeblich vor dem Hintergrund des 2013 eingeführten Rechtsanspruches für ein- bis
dreijährige Kinder.

18 Im Sinne derjenigen, die sich als Vertreterinnen und Vertreter protestantischer Institu-
tionen und Organisationen zu den Gesetzesentwürfen Stellung nahmen. Mehr zu dieser
Gruppe und dem Begriff in diesem Kapitel in Abschnitt 1.3.

19 Papst Pius XI.: Quadragesimo anno.
20 Im zentralen Abschnitt heißt es: „[…] so muß doch allzeit unverrückbar jener höchst

gewichtige sozialphilosophische Grundsatz festgehalten werden, an dem nicht zu rütteln noch
zu deuteln ist: wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen
eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen
werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeord-
neten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und über-
geordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen […]. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja
ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen,
darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen“ (ebd., S. 90 f.). Nähere Ausführungen dazu
in Kapitel 2 Unterabschnitt 2.3.1.

21 Die evangelisch-theologische Auseinandersetzung mit dem Subsidiaritätsprinzip war
stets eng mit den sozialpolitischen Debatten verbunden. Siehe dazu ausführlicher in Kapitel 2
Unterabschnitt 2.3.2.

22 So konstatieren etwa Christoph Kösters, Claudio Kullmann, Antonius Liedhegener und
Wolfgang Tischner in einem Forschungsüberblick zur katholischen Zeitgeschichte knapp,



Ausgehend von diesem Befund fragt die vorliegende Studie also zunächst
offen nach der Positionierung evangelischer Akteurinnen und Akteure in den
politischen und juristischen Auseinandersetzungen über die rechtliche Ord-
nung des Verhältnisses zwischen der freien Wohlfahrtspflege und der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Wie nahmen sie Einfluss auf die relevanten Gesetz-
gebungsprozesse? Welche Interessen vertraten sie? Wie übersetzten sie diese
Interessen in konkrete Anforderungen an rechtliche Rahmenbedingungen?
Und wie begründeten sie ihre Position in einer unter dem Stichwort der Sub-
sidiarität geführten Diskussion?

Dabei wird die Prämisse geteilt, dass nicht nur die politische Debatte, son-
dern auch die Normtexte „Ausdruck und Medium kollektiver Identität“23 sind
und zu kulturellen Selbstverständigungsprozessen beitragen. Die politische
(gegebenenfalls auch die gesellschaftliche) Diskussion bildet den Rahmen für
das Zustandekommen bestimmter rechtlicher Vorschriften, die die ausgehan-
delten Vorstellungen über Werte, Prinzipien und Prioritäten in sich bündeln.24
Das Ringen um den Gesetzestext selbst ist die Präzisierung dieser Vorstellun-
gen. Aufgrund dieser Verbindung legt die Untersuchung besonderes Augen-
merk auf die Verschränkung sozialethischer Überzeugungen mit Präferenzen
für die Ausgestaltung der rechtlichen Bestimmungen. Es wird die These ver-
treten, dass evangelische Akteurinnen und Akteure zwar maßgeblichen Anteil
an der Erarbeitung der strittigen Gesetzesvorschriften hatten, ihre Position
aber veränderlich sowie kompromiss- und konsensorientiert blieb. Dies wird
gezeigt über eine Analyse der Argumentationsmuster, auch auf semantischer
Ebene. Geachtet wird zudem auf Veränderungen in den Modi der Einfluss-
nahme, Akteurskonstellationen und dem Verhältnis der evangelischen Seite
zu politischen Parteien sowie katholischen Vertreterinnen und Vertretern
innerhalb des Untersuchungszeitraums.

Dessen Schwerpunkt liegt auf den neun Jahren zwischen der Veröffent-
lichung des ersten Referentenentwurfs für das BSHG im Juli 1958 und dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 18. Juli 1967. Aufgrund der hohen
rechtlichen Kontinuität25 und des expliziten Rückbezuges der Bundesregierung
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Wechselwirkungen zwischen der Politik und katholischen Akteurinnen und Akteuren hätten
dazu geführt, dass „katholische Spezifika wie […] das Subsidiaritätsprinzip Eingang in das
politische Selbstverständnis der jungen Bundesrepublik“ gefunden hätten (Kösters u.a.:Mi-
lieu, S. 522). Ebenso linear: Gabriel: Subsidiarität als Legitimationssemantik katholischer
Akteure, S. 224 f.

23 Heinig: Vorstellungen, S. 38.
24 Vgl. ebd., S. 38.
25 Sowohl das RJWG als auch die RFV hatten in der NS-Zeit nur geringfügige Änderungen

erfahren und stellten nach 1945 weiter geltendes Recht dar. Auf bedeutende faktische Ver-
änderungen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit unter den Nationalsozialisten und den Stand-
ort der Inneren Mission in der NS-Zeit wird in Kapitel 3 Unterabschnitt 3.1.1 eingegangen.



auf die in der Weimarer Republik geschaffenen Grundlagen26 werden aber auch
die Erarbeitung des RJWG und der RFV in den frühen 1920er Jahren als Refe-
renzpunkte der sozialpolitischen Debatten der Bonner Republik mit ausge-
wertet. Da das BVerfG-Urteil nur vordergründig zur Klärung des sogenannten
Subsidiaritätsstreits beitragen konnte, werden außerdem drei ausgewählte Ge-
setzgebungsprozesse in den 1970er Jahren mit in die Untersuchung einbe-
zogen. Im Zusammenhang der Diskussionen über das Heimgesetz27, das Kran-
kenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz28 und eine gescheiterte Reform des
Jugendhilferechts am Ende des Jahrzehnts traten vor veränderten gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen die konflikt-
trächtigen Fragen der Verhältnisbestimmung zwischen der freien Wohlfahrts-
pflege und dem Sozialstaat erneut und auch auf anderen sozialpolitischen
Feldern hervor.

Bildete die Regierungsübernahme der sozialliberalen Koalition 1969 eine
Zäsur, so brachten die unionsgeführten 1980er Jahre wieder eine vordergrün-
dige Stabilität für die konfessionellen Verbände. Zum Ende des Jahrzehnts ge-
lang mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz29 die lang ersehnte Reform, in der
der Vorrang der freien Träger aber keine große Änderung erfuhr.30 Bemerkens-
wert für diese Phase ist, dass sich die Verschränkung der sozialethischen Dis-
kussion über das Verhältnis des Staates zu den freien Trägern mit der Gesetz-
gebung offenbar löste. Es gab Auseinandersetzungen über eine sogenannte
neue Subsidiarität, die Stellung der Verbände zu einem zunehmend unter fi-
nanziellen Druck geratenen Sozialstaat und auch das Selbstverständnis christ-
licher sozialer Arbeit vor diesem Hintergrund. Doch rechtliche Reformen wa-
ren nicht mehr die maßgeblichen Kristallisationspunkte dieser Debatten.
Aufgrund des Untersuchungsdesigns dieser Arbeit und auch aufgrund einer
zum Teil noch unzureichenden Quellenlage31 kann für die 1980er Jahre deshalb
nur ein Ausblick auf zentrale Entwicklungen gegeben werden. Sie bilden ge-
wissermaßen die unmittelbare Vorgeschichte zu den tiefgreifenden Verände-
rungen durch die Ökonomisierung des Sozialbereichs seit den 1990er Jahren
und die intensivierte Diskussion über das Proprium der Diakonie unter diesen
Bedingungen, die bis heute nachwirken. Für die Zeit ab 1990 kommt hinzu,
dass die Wiedervereinigung weitere Umbrüche mit sich brachte, die die bisher
untersuchten Vorbedingungen der Debatten grundlegend veränderten. Dazu
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26 Insbesondere im Jugendhilferecht.
27 HeimG vom 7. August 1974, BGBl. I, S. 1873–1877.
28 KVKG vom 27. Juni 1977, BGBl. I, S. 1069–1085.
29 KJHG vom 26. Juni 1990, BGBl. I, S. 1163–1195.
30 Die Position der freien Verbände änderte sich allerdings unter anderem durch die Aus-

weitung des Kreises der anerkannten freien Träger, siehe dazu mehr in Kapitel 5 Abschnitt 5.5.
31 Insbesondere sind die Akten der Hauptgeschäftsstelle im Archiv Diakonie und Entwick-

lung für die 1980er Jahre bisher nur in Ansätzen erschlossen.



gehört, dass die Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern kirchlich
weitgehend nicht gebunden war, was unter anderem verminderte Möglichkei-
ten zur Mobilisierung ehrenamtlichen Engagements aus dem christlichen Mi-
lieu mit sich brachte.32 Andererseits bedeutete die Wiedervereinigung eine Zeit
der Expansion für das Diakonische Werk, das in den ostdeutschen Bundes-
ländern viele bislang kommunale oder staatliche Einrichtungen übernahm, ins-
besondere in der Alten-, Kinder- und Jugendhilfe. Die hohen Investitions-
kosten dort wirkten sich auch auf westdeutsche Einrichtungen aus, welche
Neubau- oder Renovierungsmaßnahmen zurückstellen mussten.33

Wünschenswert, aber im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten, wäre ein
Blick über die Grenzen der Bonner Republik hinaus – wird das bundesdeutsche
Modell der Erbringung staatlicher Sozialleistungen (gemeint sind nicht finan-
zielle Leistungen) durch freigemeinnützige und heute noch sehr viel stärker
privatgewerbliche Träger doch als „weltweit einzigartig“34 angesehen. Mindes-
tens so vielversprechend wie eine historisch-vergleichende Perspektive, etwa in
Bezug auf die protestantisch geprägten Wohlfahrtsstaaten Skandinaviens35

wäre ein Blick auf die Situation in der DDR. Waren die Voraussetzungen für
eine Beteiligung gesellschaftlicher Organisationen im System der sozialen Si-
cherung der DDR trotz gemeinsamer Wurzeln zwar grundverschieden, so wäre
es doch von Interesse zu untersuchen, wie evangelische Akteurinnen und Ak-
teure ihre Handlungsspielräume nutzten und mit oder neben dem geltenden
Recht agierten. Denn trotz aller Einschränkungen verfügten die kirchlichen
Einrichtungen in der DDR noch über mehr Wirkungsmöglichkeiten als im
übrigen Osteuropa.36 Dass die sozialstaatlichen Strukturen in anderen Staaten
nicht ausführlich behandelt werden können, bedeutet aber keinesfalls, dass
über die BRD hinausgehende Einflüsse ignoriert oder gar negiert werden. In-
ternationale Entwicklungen haben den bundesdeutschen Sozialstaat auf unter-
schiedlichen Ebenen geprägt: So diente etwa die Situation in der DDR in kon-
servativen Kreisen mitunter als Negativfolie und damit auch als Katalysator für
bestimmte ordnungspolitische Präferenzen. Und auch ökonomische oder ge-
sellschaftliche Veränderungen, die nicht allein die BRD betrafen, hatten Ein-
fluss auf die bundesdeutsche Entwicklung. Neue Ansichten über Individualität,
Familie und Erziehung wirkten sich ebenso wie die Ölpreiskrisen in den 1970er
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32 Vgl. Sachße: Entwicklung und Perspektiven, S. 377.
33 Vgl. Hammer: Geschichte, S. 334.
34 Kösters u.a.:Milieu, S. 503.
35 Dieser Ansatz erscheint insbesondere aufgrund des Fokus’ auf die Position evangelischer

Akteurinnen und Akteure in Deutschland interessant. Grundlegend zu verschiedenen Sozial-
staatsstrukturen: Esping-Andersen:Worlds. Eine Replik unter dem Gesichtspunkt der Reli-
gion:Manow: Good;Manow: Religion, insb. S. 27–31;Manow/Palier:Welfare State; Kahl:
Religious Roots (mit Fokus auf Armenunterstützung).

36 Vgl. Rudloff: Fürsorge, S. 225. Siehe außerdem: Hockerts (Hrsg.): Wege; Hübner:
Diakonie.



Jahren unmittelbar auf die sozialpolitischen Debatten der Bundesrepublik
Deutschland aus. Dennoch ist es kaum möglich, die Perspektive der Bundes-
ebene zu verlassen. Dies gilt auch innerstaatlich. Letztlich waren es Kirchen-
gemeinden oder evangelische Vereine, die vor Ort einen Kindergarten er-
richten wollten oder evangelische Krankenhäuser mit Investitionsbedarf, die
von der Bundesgesetzgebung betroffen waren. Ihre Situation mitzudenken ist
eine Herausforderung für diese Arbeit, die aufgrund ihres Zuschnitts nicht
dazu geeignet ist, einer solchen Mikroperspektive gerecht zu werden.

Begrenzungen ergeben sich zudem disziplinär. Sowohl theologische als auch
juristische Grundsatzdiskussionen können nur insoweit aufgegriffen werden,
wie sie zum Verständnis dieser historischen Analyse beitragen. Dies betrifft
beispielsweise Untersuchungen zum Verhältnis der Diakonie zum Sozialstaat
aus staatskirchenrechtlicher Perspektive, die auch die Entwicklung in der
Rechtssprechung und über den hier konkret behandelten Gegenstand hinaus-
gehende verfassungsrechtliche Fragen mitbetrachten. Gleiches gilt für evan-
gelisch-theologische Debatten über den Staat bzw. konkreter den Sozialstaat,
sofern sie ihre Verbindung zu konkreten rechtspolitischen Entwicklungen ver-
lieren. Fokus muss bei aller Vielschichtigkeit die Frage bleiben, wie sich die
evangelischen Akteurinnen und Akteure zu den konkreten Reformvorhaben
positionierten und wie sie sozialethische Grundsätze und institutionelle Inte-
ressen in Einklang brachten und diese in Anforderungen an rechtliche Rah-
menbedingungen für die diakonische Arbeit übersetzten. Diese Frage mit den
Methoden der Geschichtswissenschaft zu ergründen, ist das zentrale Anliegen
dieser Studie.

2. Forschungszusammenhang

Die Rolle evangelischer Akteurinnen und Akteure im Zusammenhang mit der
sozialstaatlichen Entwicklung in Deutschland ist bisher kaum systematisch
analysiert worden. Ein Grund dafür mag sein, dass der Verbindung zwischen
Religion und Politik angesichts einer nachlassenden Kirchenbindung der Be-
völkerung für längere Zeit allgemein weniger wissenschaftliche Aufmerksam-
keit zukam.37 Seit knapp drei Jahrzehnten, deutlich dynamisiert noch durch die
Ereignisse des 11. September 2001, scheint dieses „alte Desinteresse“38, das An-
tonius Liedhegener zumindest für die deutsche Politikwissenschaft konstatiert,
allerdings überwunden zu sein.39 Für die Bundesrepublik kann festgestellt wer-

8 I. Einleitung

37 Zur sogenannten Säkularisierungsthese: Pollack: Rekonstruktion; Ziemann: Säkulari-
sierung; Gabriel: Säkularisierung und Religiösität.

38 Liedhegener: Politik und Religion, S. 189.
39 Vgl.Minkenberg/Willems: Entwicklungen; Liedhegener: Politik und Religion; Lied-



den, dass aktuell ein hohes Interesse an religiösen Themen und auch an reli-
giösen Akteurinnen und Akteuren besteht und zwar wissenschaftlich wie ge-
sellschaftlich.40 Gerade die beiden großen christlichen Kirchen bzw. ihre Ver-
treterinnen und Vertreter verfügen über regelmäßige (mediale) Präsenz in
ethischen wie in sozialpolitischen Debatten.41 Sie äußern sich etwa zu Fragen
der Geflüchtetenaufnahme und -unterbringung oder den Arbeitsbedingungen
in der Pflegewirtschaft. Benjamin Ziemann attestiert den christlichen Kirchen
jedenfalls, selbst bei gegenwärtigen „Auszehrungserscheinungen“ in Westeuro-
pa noch immer eine „wichtige Ressource für die Evolution der Weltgesell-
schaft“42 zu sein. Die oft vorgenommene Gleichsetzung zwischen Substanz-
verlust und Bedeutungsverlust muss hinterfragt werden. So stellt etwa Pascal
Eitler gerade auch für den in dieser Arbeit relevanten Zeitraum (bei ihm kon-
kret zwischen 1965 und 1975) eine hohe öffentliche Präsenz von Kirche und
Religion in der Bundesrepublik fest, trotz sinkender Zahlen bei den Gottes-
dienstbesuchen und mehr Kirchenaustritten.43

Diese Studie bewegt sich innerhalb zweier Forschungszusammenhänge:
Zum einen der historischen Sozialstaatsforschung, sofern sie die Rechts-
geschichte bzw. die rechtspolitische Diskussion als einen Faktor für die Sozial-
staatsentwicklung anerkennt. Zum anderen lassen sich Berührungspunkte mit
den Arbeiten der kirchlichen Zeitgeschichte bzw. der Diakoniegeschichte fin-
den, die sich mit dem christlichen sozialen Dienst im sich verändernden Sozial-
staat der Bundesrepublik befassen.

So sei zunächst verwiesen auf jene Forschungsansätze, die konfessionell dif-
ferenziert die Kirchen bzw. weiter gefasst religiöse Ideen oder Motive als trei-
bende Kräfte der sozialpolitischen Entwicklung auch für die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg ansehen. Die These, dass der deutsche Sozialstaat in seinen
Anfängen auch unter christlichem Einfluss geformt wurde, ist aus ideen-
geschichtlicher Perspektive oft vertreten worden. Während mit Blick auf das
Kaiserreich und speziell die Einführung der Sozialversicherungen Ende des
19. Jahrhunderts das sozialkonservative Reformprogramm in der preußisch-
protestantischen Monarchie betont wird44, gilt die Sozialpolitik der 1920er Jah-
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hegener/Thieme:Verstehen und Erklären, S. 682 f.; Pickel: Demokratie;Hidalgo: Religion,
S. 114–120; Nève: AgentInnen, S. 70–75.

40 Siehe auch: ebd., S. 62–70.
41 Weiterführend zum Verhältnis von Religion und Medien: Hannig: Religion.
42 Ziemann: Kirchen, S. 446.
43 Vgl. Eitler: Politik, S. 272.
44 Im Sinne der Vorstellung von der Verpflichtung der christlichen Obrigkeit, für das Wohl

der Bevölkerung zu sorgen (vgl. Stolleis: Hundert Jahre, S. 158; Meireis: Obrigkeit, S. 45–
49). Zum sozialen Protestantismus im Kaiserreich (und teils darüber hinaus) siehe etwa: Kai-
ser/Greschat (Hrsg.): Sozialer Protestantismus und Sozialstaat; Kaiser: Evangelische Kirche
und sozialer Staat; Friedrich/Jähnichen (Hrsg.): Protestantismus. Zu Theodor Lohmann im
Letztgenannten und u. a.: Jähnichen/Friedrich: Geschichte der sozialen Ideen, S. 941–946;



re als Errungenschaft des sich seit einigen Jahrzehnten formierenden sozialen
Katholizismus und als Ausdruck katholischer Vorstellungen auch zur Position
der freiwilligen sozialen Arbeit im sozialstaatlichen Gefüge.45 Maßgeblich dazu
beigetragen hat das Wirken des katholischen Priesters und Reichsarbeitsminis-
ters Heinrich Brauns (Zentrumspartei), der die katholische Soziallehre hoch-
schätzte und auch die erwähnte Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht
1924 verantwortete.46 Mit der Förderung der freien Wohlfahrtsverbände und
der im Sozialrecht verankerten Zurückhaltung der öffentlichen Träger bei der
Bereitstellung von Einrichtungen für die Sozialhilfe stellte das katholisch be-
setzte Reichsarbeitsministerium unbestreitbar Weichen für die ordnungspoliti-
sche Struktur des deutschen Sozialstaats. An dieser Stelle kann jedoch schon
festgehalten werden, dass die oft angenommene lineare Einwirkung der katho-
lischen Soziallehre auf die heute mit dem Subsidiaritätsbegriff belegte Sozial-
und Jugendhilfe-Gesetzgebung aus historischer Perspektive differenzierter be-
trachtet werden muss. Der Fokus auf evangelische Akteurinnen und Akteure
hilft hier konkret und allgemein, eine „vereinfachende Annahme über Lineari-
tät sozialstaatlicher Entwicklungen“47 zu vermeiden und die Offenheit sozial-
politischer Gestaltung zu würdigen.

Für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts liegen nun schon einige jüngere
Untersuchungen vor, die auch in dieser Phase die Bedeutung der Kirchen oder
religiös geprägter Wertvorstellungen48 für die sozialstaatliche Entwicklung
konfessionsgetrennt betrachten. Ein wesentlicher Anteil kommt dabei der Po-
litikwissenschaft zu, die schon früher wesentliche Impulse für die (konfessions-
bezogene) Sozialstaatsgeschichte setzen konnte.49 Die auf die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg bezogenen Studien behandeln spezielle sozialpolitische Fel-
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Hansen/Tennstedt (Hrsg.): Lexikon, Bd. 1, S. 100 f. Außerdem zur Übersicht die (ältere)
Bibliographie zur Inneren Mission und dem sozialen Protestantismus 1848 bis 1914: Herr-
mann/Kaiser/Strohm (Hrsg.): Bibliographie zur Geschichte der deutschen evangelischen
Diakonie, S. 30–37.

45 Vgl. Backhaus-Maul/Olk: Subsidiarität, S. 104 f; Kaiser: Diakonie als subsidiärer Trä-
ger, S. 124; Gabriel: Die religiösen Wurzeln; Gabriel: Subsidiarität als Legitimationsseman-
tik katholischer Akteure, S. 212–218; Ebertz: Bauleute, S. 74. Karl Gabriel betont allerdings
zunehmend auch die protestantische diakonische Vereinsbewegung neben der katholischen
im ausgehenden 19. Jahrhundert, die die Grundlage für das in der Weimarer Republik ge-
schaffene System gebildet hätten. Vgl. Gabriel/Reuter: Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit,
S. 113–117; Gabriel: Bedeutung religiöser Traditionen, S. 175–177.

46 Vgl. Hammerschmidt: Finanzierung, S. 57 f.; Stegmann/Langhorst: Geschichte,
S. 756–760; Gabriel: Subsidiarität als Leitsemantik und Strukturmerkmal, S. 380 f.

47 Kuller: Protestantismus, S. 55.
48 Im Sinne einer religiösen Tradition oder religiös geprägten Wertvorstellungen, die sich

in konkreter Sozialpolitik, aber auch auf Makroebene niederschlagen können. Religiöse Wert-
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